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Masse des Gutes und bei Transporten nach Seehäfen — auch 
im gebrochenen Ladungstransport — zusätzlich die Kubatur 
einzutragen. Unter welchen Voraussetzungen die Transport
betriebe die Ermittlung der Masse übernehmen und in das 
Frachtdokument einzutragen haben, regeln die Verkehrsbe
stimmungen.

(41 Die Transportbetriebe haben zu prüfen, ob die ihnen 
übergebenen Frachtdokumente die in den Verkehrsbestim
mungen geforderten Mindestangaben enthalten und die Ein
tragungen leserlich sind. Frachtdokumente mit fehlenden 
Mindestangaben oder den Verkehrsbestimmungen nicht ent
sprechenden Eintragungen sind zurückzuweisen.

(5) Der Absender ist für alle Folgen verantwortlich, die 
aus dem Fehlen, der Unrichtigkeit, Unvollständigkeit, Unzu
länglichkeit oder Unzulässigkeit der ihm obliegenden oder von 
ihm eingetragenen Angaben oder Erklärungen im Fracht
dokument, dessen Beilagen oder zu hinterlegenden Schrift
stücken entstehen.

§20
Transportentgelt, Nachzahlung und Erstattung

(11 Die Transportbetriebe • berechnen das. Transportentgelt 
nach den am Tage des Zustandekommens des Frachtvertrages 
geltenden Verkehrsbestimmungen. Beim gebrochenen La
dungstransport berechnen die Umschlagbetriebe das Entgelt 
nach den am Tage des Beginns des Umschlags geltenden Ver
kehrsbestimmungen. Be- oder entladen Transport- oder Um
schlagbetriebe die Transportmittel für die Transportkunden, 
berechnen sie das Entgelt für diese Leistungen nach den am 
Tage des Beginns der Leistung geltenden Verkehrsbestim
mungen.

(21 Außer dem Transportentgelt stellen die Transport- und 
Umschlagbetriebe die ihnen im Zusammenhang mit ihren Lei
stungen entstehenden Auslagen (z. B. Postgebühren! in Rech
nung.

(31 Zahlungspflichtiger ist grundsätzlich der den Auftrag 
erteilende Transportkunde. Der Absender kann durch Ein
tragung im Frachtdokument den Empfänger oder einen Drit
ten als Zahlungspflichtigen festlegen, wenn die Verkehrsbe
stimmungen das zulassen.

(41 Wird das Gut auf Weisung eines dazü berechtigten staat
lichen Organs an einen anderen Empfänger abgeliefert, ist 
dieser zur Zahlung von Transportentgelt und Auslagen ver
pflichtet.

(51 Erhält der Transportbetrieb das Transportentgelt und 
die Auslagen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs
erteilung vom Empfänger oder von dem benannten Dritten, ist 
der Absender bzw. der den Auftrag erteilende Transportkunde 
zur Zahlung verpflichtet

(61 Wurden das Transportentgelt oder die Auslagen nicht 
oder unrichtig erhoben, ist der Differenzbetrag vom Zah
lungspflichtigen nachzuerheben bzw. dem zu erstatten, der 
die Mehrzahlung geleistet hat

§21
Lieferfristen

(11 Die Lieferfristen werden vom Minister für Verkehrs
wesen in Verkehrsbestimmungen festgelegt.

(21 Sind in Verkehrsbestimmungen keine Lieferfristen fest
gelegt, können solche zwischen Absender und Transportbetrieb 
vereinbart werden.

(31 Kann das Gut aus Gründen, für die ein Transportkunde 
verantwortlich ist, nicht abgeliefert werden, gilt die Liefer
frist als eingehalten, wenn die Ablieferung bis zum Ablauf der 
Lieferfrist hätte erfolgen können. Die Gründe und Dauer der 
Verzögerung bzw. die versuchte Ablieferung sind vom Trans
portbetrieb im Frachtdokument zu vermerken.

§ 22
Transport- und Ablieferungshindernisse

(11 Ein Transporthindernis liegt vor, wenn sich beim Trans
port bis zum Bestimmungsort Umstände ergeben, die die ord
nungsgemäße Durchführung des Transports behindern.

(21 Ein Ablieferungshindernis liegt vor, wenn der Empfän
ger nicht zu ermitteln ist, er unter den in den Verkehrsbestim
mungen genannten Voraussetzungen die Annahme ausdrück
lich verweigert oder die Ablieferung durch staatliche Maßnah
men bzw. durch ein unabwendbares Ereignis nicht möglich 
ist.

(31 Ist der Transport- oder Umschlagbetrieb trotz Ausnut
zung aller durch die sozialistischen Produktionsverhältnisse 
gegebenen Möglichkeiten nicht in der Lage, ein Transport
oder Ablieferungshindernis zu überwinden, hat er unverzüg
lich vom Absender eine Anweisung einzuholen, sofern der 
Absender im Frachtdokument nicht vorgeschrieben hat, wer 
im Falle eines Hindernisses Anweisung zu erteilen hat bzw. 
wie zu verfahren ist.

(41 Der von einem Hindernis Benachrichtigte ist verpflichtet, 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 12 Stunden nach Ein
gang der Benachrichtigung, telegrafisch oder fernschriftlich 
eine ausführbare Anweisung zu erteilen. Diese kann vorab 
auch in anderer Weise erteilt werden.

(51 Trifft innerhalb von 24 Stunden nach Benachrichtigung 
keine oder eine nicht ausführbare "Anweisung ein, ist der 
Transport- oder Umschlagbetrieb berechtigt, das Gut auf Ko
sten des Absenders zurückzusenden oder auf Anweisung des 
zuständigen staatlichen Organs zu verwerten oder an einen 
Dritten abzuliefern.

(61 Tritt beim Transport leichtverderblicher Güter ein Hin
dernis ein und droht der Verderb des Gutes, ist der Transport
oder Umschlagbetrieb berechtigt, ohne Benachrichtigung ge
mäß Abs. 3 vom zuständigen staatlichen Organ eine Anwei
sung einzuholen.

§23
Erfüllung des Frachtvertrages

(11 Der Transportbetrieb hat den Frachtvertrag erfüllt, wenn 
er dem Empfänger das Gut abgeliefert und das Frachtdoku
ment ausgehändigt oder ihm dessen Inhalt zur Kenntnis ge
bracht hat.

(21 Der Transportbetrieb hat den Frachtvertrag auch er
füllt, wenn

al er bei Vorliegen eines Hindernisses das Gut dem Absen
der zurückgegeben, es an einen Dritten oder an das zu
ständige staatliche Organ abgeliefert oder es verwertet 
hat,

bl er das Gut einem empfangsberechtigten Dritten abgelie
fert hat,

\

c )  der Empfänger bei Verlust des Frachtdokuments das Gut 
angenommen hat.

§24
Aufnahme des Tatbestandes

(11 Wird gänzlicher oder teil weiser Verlust, Beschädigung 
oder sonstige Wertminderung des Gutes vom Transport- oder 
Umschlagbetrieb festgestellt oder vermutet oder vom Trans
portkunden angezeigt, haben die Transport- oder Umschlag
betriebe den Tatbestand unverzüglich schriftlich aufzunehmen, 
sofern der Schaden in der Zeit von der Annahme bis zur Ab
lieferung . des Gutes bzw. beim Umschlag entstanden sein 
könnte.

(21 Der Transportkunde hat die Aufnahme des Tatbestan
des

al bei äußerlich erkennbaren Schäden unverzüglich bis zur 
oder bei Ablieferung des Gutes,


